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307.   Bekanntmachung der Entscheidung   
gemäß § 16 BImSchG vom 24.05.2024 zum Antrag 
der Firma Wilh. Westermann GmbH & Co. KG Kon-
densatorenfabrik, Viktoriastraße 5, 59425 Unna, 

 G 07/23

Bezirksregierung Arnsberg Lippstadt, 29.05.2024
900-9124361-0001/IBG-0001-G07/23-Fi

Öffentliche Bekanntmachung

Der Firma Wilh. Westermann GmbH & Co. KG Konden-
satorenfabrik, Viktoriastraße 5, 59425 Unna wurde auf 
ihren Antrag vom 10.02.2023, Eingang am 15.02.2023 
- Az.: 900-9124361-0001/IBG-0001-G07/23-Fi die Ge-
nehmigung gemäß § 16 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) für die wesentliche Änderung der 
immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen 

Anlage zum Aufbringen von metallischen Schutzschich-
ten auf Metall- oder Kunststoffoberflächen mit einem 
Durchsatz an Blei, Zinn, Zink, Nickel oder Kobalt oder 
ihren Legierungen von 2 kg oder mehr je Stunde am 
Standort in 59425 Unna, Viktoriastraße 5, Gemarkung 
Unna, Flur 41, Flurstücke 1330, 1332 und 1334 erteilt.

Gemäß § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a Abs. 1 Satz 
1 der Verordnung über das Genehmigungsverfahren  
(9. BImSchV) wird die Entscheidung hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Genehmigungsumfang

Im Wesentlichen umfasst die Änderung der Anlage fol-
gende Maßnahmen: 

1. Errichtung und Betrieb des Schoopstandes 4 in der 
Halle Gebäude 3

2. Erhöhung des Gesamtdurchsatzes der Schoopstän-
de 1 - 4 von 21,42 kg/h

 Zinn-/ Zinkdraht auf 30 kg/h Zink- und 20 kg/h 
Zinndraht

3. Errichtung und Betrieb einer neuen Filteranlage 
(BE001 – EQ 1; Ersatz der Altanlage) am selben Stand-
ort mit einem maximalen Abgasvolumenstrom von 
17.000 Nm³/h
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der Bezirksregierung
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C 
Rechtsvorschriften und  
Bekanntmachungen anderer  
Behörden und Dienststellen
 

308.   Tagesordnung  
für die gemeinsame Sitzung der Verbands- 

versammlung  und des Verbandsausschusses des 
Zweckverbands Südwestfälisches Studieninstitut 

für kommunale Verwaltung und  
Verwaltungsakademie für Westfalen 

 am 10. Juni 2024 in Hagen

Südwestfälisches Studieninstitut Hagen, 24.5.2024
für kommunale Verwaltung

Öffentlicher Teil

TOP 1:
Feststellung der Beschlussfähigkeit und der ordnungs-
gemäßen Einladung der Mitglieder

TOP 2:
Genehmigung der Niederschrift über die gemeinsame 
Sitzung vom 06.11.2023 

TOP 3:
Mitteilung unerheblicher über- und außerplanmäßi-
ger Auszahlungen und Aufwendungen für die Zeit vom 
01.11.2023 bis 31.05.2024  Vorlage

TOP 4:
Kenntnisnahme des Entwurfs des Jahresabschlusses 
für das Haushaltsjahr 2023 Vorlage

TOP 5: 
Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW 
 Vorlage

TOP 6:
Genehmigung eines Dringlichkeitsbeschlusses Vorlage

TOP 7:
Maßnahmen zur Sicherstellung der IT-Sicherheit im 
Studieninstitut; 
hier: mündlicher Bericht des IT-Beauftragten

TOP 8:
Bericht über die Konstituierung des Beirats am Südwest-
fälischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung in 
Hagen 

TOP 9: 
Verschiedenes

(162)  Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 234

309.   Öffentliche Bekanntmachung   
gemäß § 46 f i. V. m. § 45 Abs. 6  

Kommunalwahlgesetz 

 Ersatzbestimmung in der 14. Verbands- 
versammlung des Regionalverbandes Ruhr

Regionalverband Ruhr  Essen, 28. Mai 2024
Der Regionaldirektor

Herr Volker Mosblech ist am 26.04.2024 verstorben 
und damit aus der 14. Verbandsversammlung des Re-
gionalverbandes Ruhr ausgeschieden. Gemäß §§ 46 f, 
45 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) i. V. m. §§ 75 f, 69 
Kommunalwahlordnung (KWahlO) wird hiermit fest-
gestellt, dass Frau Regina Hallmann als Nachfolgerin 
über die Reserveliste am 24.05.2024 in die Vertretung 
nachgerückt ist.

4. Erweiterung der Betriebszeiten von werktags 06.00 
bis 22.00 Uhr auf werktags von 00.00 Uhr bis 24.00 
Uhr im Dreischichtbetrieb zum Betrieb aller Schoop-
stände und den damit verbundenen Arbeiten

Die Anlieferung und Abholung von Einsatz- und Abfall-
stoffen per LKW

(inkl. Verladetätigkeiten) wird an Werktagen von 06.00 
Uhr bis 22.00 Uhr zugelassen.

Der Bescheid ergeht unbeschadet sonstiger behördlicher 
Entscheidungen, die nach 

§ 13 BImSchG nicht von dem Bescheid eingeschlos-
sen sind.

Nebenbestimmungen

Zur Sicherstellung der Genehmigungsvoraussetzungen 
(§ 6 BImSchG) wurde die Genehmigung unter Festset-
zung von Nebenbestimmungen, insbesondere zum Im-
missions- und Brandschutz, erteilt.

Auslegung

Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides und 
die dazugehörigen Unterlagen liegen 2 Wochen in der 
Zeit vom 

10.06.2024 bis einschließlich 24.06.2024

bei der Bezirksregierung Arnsberg, Standort Lippstadt,
Lipperoder Straße 8, 59555 Lippstadt, Zimmer 238 (Ser-
vicezeiten: Montag bis Donnerstag 08.30 – 16.00 Uhr, 
Freitag 08.30 – 14.00 Uhr)
Tel.: 02391/82-5804

sowie 

bei der Kreisstadt Unna, Stadtplanungsamt
Rathausplatz 1, 59432 Unna, Zimmer 315 (Servicezei-
ten: Montag bis Donnerstag 08.30 – 12.00 und 13.30 – 
15.45 Uhr, Freitag 08:30 – 12:30 Uhr)
Tel.: 02303/103-6101
Mail: bauleitplanung@stadt-unna.de
aus.

Die Einsichtnahme erfolgt ausschließlich nach tele-
fonischer oder elektronischer Terminvereinbarung.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Mo-
nats Klage beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen er-
heben.

Besondere Hinweise

Der Genehmigungsbescheid wurde der Antragstellerin, 
den beteiligten Behörden sowie den im Rahmen des Ver-
fahrens hinzugezogenen Dritten zugestellt. 
Der Bescheid gilt mit Ende der Auslegungsfrist auch ge-
genüber Dritten, die nicht im Verfahren beteiligt wurden, 
gemäß § 10 Abs. 8 BImSchG als zugestellt.
Diese Bekanntmachung kann auch im Internet unter 
https://www.bra.nrw.de/bekanntmachungen eingese-
hen werden.

Im Auftrag

gez. Muth 

(383)  Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 233
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Gegen die Feststellung der Nachfolge können gemäß  
§ 45 Abs. 6 i. V. m. § 39 Abs. 1 KWahlG

a) jede wahlberechtigte Person im Gebiet des Regional-
verbandes Ruhr (Wahlgebiet),

b) die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher 
Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teil-
genommen haben, sowie

c) die Aufsichtsbehörde 

binnen eines Monats nach Bekanntgabe der Nachfolge 
Einspruch erheben. Der Einspruch ist bei dem Wahl-
leiter des Regionalverbandes Ruhr, Kronprinzenstraße 
35, 45128 Essen, schriftlich einzureichen oder münd-
lich zur Niederschrift zu erklären.

Garrelt Duin

-Wahlleiter-

(128)  Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 234

310.   Öffentliche Zustellung   
gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 

für das Land Nordrhein-Westfalen  
(Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) 

Direktion Kriminalität KK 2  Warendorf, 31.05.2024 

Herrn Kacem, Othman
geboren 23.06.1991 in Nabel/Tunesien
letzte hier bekannte Meldeanschrift: 
Am Finkenhagen 15, 57462 Olpe

kann ein Schriftstück des Landrats Warendorf als Kreis-
polizeibehörde Warendorf vom 16.04.2024 mit dem Ak-
tenzeichen 240327-1314-0B1375 nicht zugestellt wer-
den, weil der derzeitige Aufenthalt unbekannt ist. Das 
Schriftstück enthält eine Vorladung zur erkennungs-
dienstlichen Behandlung aus präventivpolizeilichen 
Gründen unter Androhung von Zwangsgeld gem. § 28 
(1) Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen. 

Das Versäumen der Abholung kann Rechtsnachteile 
haben. Herr Kacem wird hiermit aufgefordert, das Schrift-
stück unverzüglich abzuholen bei 

Kreispolizeibehörde Warendorf
- Infocenter -
Waldenburger Str. 2-4
48231 Warendorf 

Das Infocenter befindet sich im Raum 2. Die Abholung 
muss zu den Bürozeiten erfolgen: 
Montag - Donnerstag von 08:00 h - 12:00 h und 
12:30 h - 16:00 h, Freitag von 08:00 h - 12:00 h
Tel.-Nr.: 02581-6000 

Hinweis: 
Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benach-
richtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf 
hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des Schriftstücks 
durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang ge-
setzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Im Auftrag 

Boge, RBe

(168)  Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 235

311.   Hinweisbekanntmachung des Aggerverbandes  
gem. § 18 Abs. 3, Satz 2 Satzung AV

Aggerverband Gummersbach, 04.06.2024
Der Vorstand

Die Einladung mit Tagesordnung für die 4. Sitzung 
der Verbandsversammlung des Aggerverbandes in der 
7. Amtsperiode am 25.06.2024 wurde heute auf der 
homepage des Aggerverbandes, Bereich Termine, unter   
https://www.aggerverband.de/service/termine veröf-
fentlicht und kann dort eingesehen werden. 

Im Auftrag:

Alexandra Lichtenstein

Verw. Ang.

(61)  Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 235

312.   Kraftloserklärung   
der Sparkasse Wittgenstein

Durch Beschluss des Vorstandes werden die unten näher 
bezeichneten Sparurkunden gem. § 13 SpkVO für kraft-
los erklärt.

Die entstandenen Kosten tragen die Antragssteller.

32 082 398

Tatbestand und Entscheidungsgründe

Die Antragsteller haben den Verlust der Sparurkunde 
und die Tatsachen, von denen ihre Berechtigung ab-
hängt, glaubhaft gemacht.

Die Aufgebote sind durch Aushang in der Schalterhal-
le der Sparkasse Wittgenstein, sowie durch Veröffentli-
chung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Arnsberg 
bekannt gemacht worden.

Rechte Dritter auf die Urkunden sind vor der Kraftlos-
erklärung nicht angemeldet worden.

Bad Berleburg, 22.05.2024

Sparkasse Wittgenstein

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(100) Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 235

313.   Aufgebot der Sparkasse Bochum 

Der Gläubiger des Sparbuches Nr. DE82 4305 0001 
0322 0184 41 hat das Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des von der Sparkasse Bochum aus-
gestellten Sparkassenbuches Nr. DE82 4305 0001 0322 
0184 41 wird hiermit aufgefordert, binnen drei Mona-
ten, spätestens in dem am 09.09.2024, 9.00 Uhr, vor 
dem unterzeichneten Sparkassenvorstand anberaumten 
Aufgebotstermin seine Rechte unter Vorlage des Spar-
kassenbuches anzumelden, widrigenfalls die Kraftloser-
klärung des Sparkassenbuches erfolgen wird.

H 29/24

Bochum, 23.05.2024

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(90) Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 235
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314.   Beschluss der Sparkasse Bochum 

Das abhandengekommene, am 02.02.2024 aufgebotene 
Sparkassenbuch Nr. DE63 4305 0001 0360 6422 43 ist 
bis zum Ablauf der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Das Sparkassenbuch Nr. DE63 4305 0001 0360 6422 
43 wird für kraftlos erklärt.

F 9/24

Bochum, 17.05.2024

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(55) Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 236

315.   Kraftloserklärung der Sparkasse Geseke 

Das von der Sparkasse Geseke ausgestellte Sparkassen-
buch Nr. 30 524 102 wird hiermit für kraftlos erklärt.

Geseke, 22.05.2024

Sparkasse Geseke

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(38) Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 236

316.   Aufgebot der Sparkasse Hattingen 

Wir bieten das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 
404 036 675 hierdurch auf. 

Der Inhaber des Sparkassenbuches muss innerhalb von 
3 Monaten seine Rechte unter Vorlage des Sparkassen-
buches geltend machen. Nach Ablauf dieser Frist wird 
das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Hattingen, 27.05.2024

Sparkasse Hattingen

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(55) Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 236

317.   Kraftloserklärung  
 der Sparkasse Hattingen

Wir erklären das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 
303 954 754 ausgestellt von der Sparkasse Hattingen 
hiermit gemäß Teil II Abschnitt 6.1.2.6 AVV zum Spar-
kassengesetz für kraftlos.

Hattingen, 23.05.2024

Sparkasse Hattingen

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(50) Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 236

318.   Kraftloserklärung   
der Sparkasse Hattingen

Wir erklären das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 
303 954 762 ausgestellt von der Sparkasse Hattingen 
hiermit gemäß Teil II Abschnitt 6.1.2.6 AVV zum Spar-
kassengesetz für kraftlos.

Hattingen, 23.05.2024

Sparkasse Hattingen

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(50) Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 236

319.   Kraftloserklärung   
der Sparkasse Hattingen

Wir erklären das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 
307 073 130 ausgestellt von der Sparkasse Hattingen 
hiermit gemäß Teil II Abschnitt 6.1.2.6 AVV zum Spar-
kassengesetz für kraftlos.

Hattingen, 23.05.2024

Sparkasse Hattingen

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(50) Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 236

320.   Kraftloserklärung   
der Sparkasse Hattingen

Wir erklären das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 
320 159 296 ausgestellt von der Sparkasse Hattingen 
hiermit gemäß Teil II Abschnitt 6.1.2.6 AVV zum Spar-
kassengesetz für kraftlos.

Hattingen, 23.05.2024

Sparkasse Hattingen

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(50) Abl. Bez. Reg. Abg. 2024, S. 236
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E 
 
Sonstige Mitteilungen 

 

 Auflösung eines Vereins

Der Verein „Kinder- und Jugendärztlicher Notdienst 
e.V.“ mit Sitz in Iserlohn, eingetragen beim Amtsgericht 
Iserlohn unter VR 1346, ist aufgelöst. Die Gläubiger des 
Vereins werden hiermit aufgefordert, etwaige Ansprüche 
unter Angabe des Grundes und der Höhe beim Liquida-
tor anzumelden.

Dr. Jochen Wulff, Am Derkmannsstück 87, 58239 
Schwerte.

 (43)

 Auflösung eines Vereins

Der Verein „Touring Club Gevelsberg e.V.“ mit Sitz in Ge-
velsberg, eingetragen beim Amtsgericht Hagen unter VR 
10438, ist aufgelöst. Gläubiger des Vereins werden ge-
beten, etwaige Ansprüche beim Liquidator anzumelden.

Jörg Kühl, Königsberger Str. 9, 58285 Gevelsberg.

 (31)
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